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Kapitel 1

Einführung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Fragen der Bestimmung des anwendbaren 
Rechts in grenzüberschreitenden Sachverhalten. Wie der Titel schon erkennen 
lässt, geht es dabei vornehmlich um das Berufsrecht – und zwar im Speziellen 
um das der Rechtsanwälte.1 

A. Die Rechtsquellen und Wirkungsdimensionen  
des Berufsrechts

Das rechtsanwaltliche Berufsrecht setzt sich aus einer Vielzahl von Normen un
terschiedlicher Rechtsquellen zusammen. Zum einen sind die Vorschriften zu 
nennen, die ausschließlich für Rechtsanwälte gelten – also solche der BRAO, des 
RVG, der BORA, der FAO und (in gewisser Weise auch2) des EuRAG. Insoweit 
wird im Folgenden – ohne dass diese Einteilung zwingend wäre – vom anwaltli
chen Berufsrecht im engeren Sinne gesprochen. Außerdem finden sich in ande
ren Gesetzen Normen, die explizit auf Rechtsanwälte Bezug nehmen, wie etwa 
die §§  203 Abs.  1 Nr.  3, 352, 356 StGB, der §  29 BDSG oder die Vorschriften 
über Zeugnisverweigerungsrechte der Berufsgeheimnisträger in den Prozessord
nungen. Diese Normen sind insoweit berufsspezifisch, als sie zwar nicht aus
schließlich für Rechtsanwälte gelten, aber an spezielle Charakteristika anknüp
fen, die der Beruf des Rechtsanwalts aufweist und mit den anderen von diesen 
Vorschriften in Bezug genommenen Berufen gemeinsam hat. Daneben sind zahl
reiche Vorschriften für die anwaltliche Berufstätigkeit relevant, die in erster Li
nie an den allgemeineren Umstand anknüpfen, dass der Rechtsanwalt Dienstleis
ter ist. Der Dienstleistungscharakter der anwaltlichen Tätigkeit prägt das zivil

1 Sofern im Folgenden von „Anwälten“ gesprochen wird, sind damit ausschließlich Rechts
anwälte gemeint. Das gilt auch für Begriffe wie das „anwaltliche“ Berufsrecht und die „anwalt
liche“ Berufsausübung. Patentanwälte, die der Anwaltsbegriff eigentlich mit umfasst, und ihr 
Berufsrecht sind nicht Gegenstand dieser Untersuchung.

2 Die Vorschriften des EuRAG finden nur auf sog. „europäische Rechtsanwälte“ Anwen
dung, also auf Personen, die berechtigt sind, als Rechtsanwalt unter einer der in der Anlage zu 
§  1 EuRAG genannten Berufsbezeichnungen selbständig tätig zu sein, vgl. §  1 EuRAG. 



2 Kapitel 1: Einführung

rechtliche Mandatsverhältnis.3 Als Anbieter von (Rechts)Dienstleistungen ist der 
Rechtsanwalt zudem Marktteilnehmer im Sinne des Lauterkeitsrechts.

Insoweit lässt sich von unterschiedlichen Wirkungsdimensionen sprechen, die 
jeweils über originäre Durchsetzungsmechanismen verfügen. Das Berufsrecht 
im engeren Sinne wird durch hoheitliche Maßnahmen der zuständigen Aufsichts
behörde (Rechtsanwaltskammer oder Anwaltsgericht) sanktioniert – im Folgen
den wird im Hinblick darauf von der ordnungsrechtlichen (Wirkungs)Dimen
sion, dem Berufsordnungsrecht oder auch den Berufsordnungsrechtsnormen  
gesprochen. Die Verletzung strafrechtlicher Vorschriften wird im Wege des 
Strafverfahrens nach den Vorschriften der StPO geahndet. Unlauteres Verhalten 
kann nach Maßgabe des UWG durch Mitbewerber sowie durch die in §  8 Abs.  3 
Nr.  2–4 UWG genannten Verbände, Einrichtungen und Körperschaften unter
bunden werden. Ansprüche des Mandanten im Zusammenhang mit dem Man
datsvertrag oder Ansprüche Dritter aus deliktischer Haftung können über den 
Weg des klassischen Zivilprozesses durchgesetzt werden.4 Nun stehen diese Wir
kungsdimensionen nicht beziehungslos nebeneinander. Normen des Berufsrechts 
im engeren Sinne können etwa 
–  Verbotsgesetze im Sinne des §  134 BGB5 sein und somit der Vornahme von 

Rechtsgeschäften Grenzen setzen; 
–  Schutzgesetze im Sinne des §  823 Abs.  2 BGB6 darstellen und damit als An

knüpfung für deliktische Ansprüche auf den Ersatz reiner Vermögensschäden 
dienen;

3 Der rechtsanwaltliche Mandatsvertrag wird im Regelfall als Dienstvertrag, der eine ent
geltliche Geschäftsbesorgung im Sinne des §  675 BGB zum Gegenstand hat, eingeordnet, vgl. 
nur v. Lewinski, Berufsrecht der Rechtsanwälte, Patentanwälte und Steuerberater, 5.  Aufl. 2022, 
Kap.  3 Rn.  7. Dass bei entsprechender Vereinbarung hinsichtlich der geschuldeten Leistung 
(nach den Kategorien des BGB) auch eine Einordnung als Werkvertrag in Betracht kommt, steht 
außer Frage. Diese feingliedrige Unterscheidung des deutschen Zivilrechts darf allerdings nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass der Anwalt aus dem Mandatsvertrag in aller Regel zur persönli
chen Erbringung geistiger Leistungen verpflichtet ist, unabhängig davon, ob diese etwa in Form 
eines schriftlichen Gutachtens manifestiert und somit als geschuldeter Erfolg definierbar sind. 

4 Streitigkeiten über Ansprüche aus dem UWG werden ebenfalls vor Zivilgerichten ausge
tragen, sofern nicht eine Zuständigkeit der Sozialgerichte oder der Arbeitsgerichte speziell an
geordnet ist, vgl. dazu Köhler, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 40.  Aufl. 2022, §  12 
Rn.  1.2 ff. 

5 So etwa das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen gemäß §  43a Abs.  4–6 
BRAO, vgl. nur Henssler, in: Henssler/Prütting, BRAO, 5.  Aufl. 2019, §  43a Rn.  10.

6 Als Beispiel kann §  12 BORA genannt werden, dessen vorrangiger Zweck darin besteht, 
den gegnerischen Mandanten vor Abgabe rechtlicher Erklärungen ohne vorherige Beratung zu 
schützen (allg. Ansicht, vgl. nur BVerfG, Beschluss vom 12.07.2001 – 1 BvR 2272/00, NJW 
2001, 3325, 3326 und Prütting, in: Henssler/Prütting, BRAO, 5.  Aufl. 2019, BORA, §  12 Rn.  2. 
In Literatur und Rechtsprechung wurde diese Frage bisher nicht aufgegriffen, sondern lediglich 
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–  Marktverhaltensregeln im Sinne des §  3a UWG7 und damit als wettbewerbs
rechtlich sanktionierbarer Lauterkeitsmaßstab sein.

Neben diesen allgemeinen Transmissionsriemen8 finden sich auch spezielle An
ordnungen für die unmittelbare Einwirkung einzelner berufsrechtlicher Normen 
auf Zivilrechtsverhältnisse wie der §  4b S.  1 RVG, auf den im Folgenden noch 
einzugehen sein wird.9 

Umgekehrt enthält auch das Berufsrecht im engeren Sinne mit §  43 BRAO 
nach herrschender Meinung eine Transportnorm, welche die Sanktionierung von 
außerhalb der BRAO normierten Pflichten, die „berufsrechtliche Relevanz“ auf
weisen, mit Berufsaufsichtsmaßnahmen ermöglicht.10 

Zahlreiche Normen des deutschen Rechts, welche die anwaltliche Berufsaus
übung betreffen, können daher mehreren Wirkungsdimensionen zugeordnet wer
den.

B. Die Funktion und der Zustand  
des Rechtsanwendungsrechts

Grenzüberschreitende Sachverhalte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie Bezü
ge zu mehreren Staaten und somit zu mehreren Rechtsordnungen aufweisen. Da

betont, dass ein Verstoß gegen §  12 BORA nicht zur Nichtigkeit eines infolgedessen abge
schlossenen Vertrages führt (vgl. nur BGH, Urteil vom 17.10.2003 – V ZR 429/02, NJW 2003, 
3692). Dies stünde zu einer Einordnung als Schutzgesetz im Sinne von §  823 Abs.  2 BGB aller
dings nicht in Widerspruch. Vielmehr ergibt sich daraus wertungsmäßig ein stimmiges Gesamt
bild: Denn eine Nichtigkeit gemäß §  134 BGB würde vor allem den Mandanten des berufs
rechtswidrig handelnden Anwalts treffen, während die Einordnung als Schutzgesetz im Sinne 
des §  823 Abs.  2 BGB dazu führt, dass der gegnerische Mandant einen unmittelbar gegen den 
berufsrechtswidrig handelnden Anwalt gerichteten Schadensersatzanspruch hat – gerichtet auf 
Ersatz des Schadens, der ihm durch den Abschluss der rechtlich nachteilhaften Erklärung ent
standen ist.

7 So z. B. die Erfolgshonorarregelung, vgl. unten Kap.  6 A. IV. 3. d) (S. 272).
8 So Wagner, in: MüKo-BGB, Bd.  7, 8.  Aufl. 2020, §  823 Rn.  532.
9 Vgl. dazu unten Kap.  6 A. IV. 3. a) aa) (S. 266).
10 Der regelungstechnische Hintergrund ist, dass §  113 Abs.  1 BRAO die anwaltsgerichtli

che Ahndung (nur) von Verstößen gegen „die in diesem Gesetz oder in der Berufsordnung be
stimmt sind“ anordnet. Verstöße gegen Normen aus dem StGB, der InsO oder anderen Geset
zen können deshalb nur dann anwaltsgerichtlich geahndet werden, wenn darin zugleich ein 
Verstoß gegen eine BRAONorm vorliegt. Welche Vorschriften „berufsrechtliche Relevanz“ in 
diesem Sinne haben, ist nicht abschließend geklärt und auch nicht Gegenstand dieser Arbeit, 
vgl. nur den Überblick bei Träger, in: Weyland, BRAO, 10.  Aufl. 2020, §  43 Rn.  13 ff. und die 
gewichtigen Bedenken hinsichtlich des Bestimmtheitsgebotes bei Römermann/Praß, in: 
BeckOK-BRAO, 14. Ed. 01.05.2020, §  43 Rn.  3 ff. 
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mit stellt sich prinzipiell die Frage, welche dieser Rechtsordnungen beanspru
chen, den jeweiligen Sachverhalt zu regeln – oder andersherum und mit Blick auf 
das konkrete Mandat formuliert: Den Regelungen welcher Rechtsordnung(en) 
unterliegt dieses Mandatsverhältnis?

Auskunft darüber geben die Regelungen des Rechtsanwendungsrechts. Diese 
Regelungen sind nicht – wie es etwa einer verbreiteten Vorstellung im Spätmit
telalter und der Frühen Neuzeit entsprach11 – Teil einer übergeordneten und der 
Gestaltungsmacht des jeweiligen Normsetzers entzogenen Logik. Die Bestim
mung des Anwendungsbereiches einer Norm, sei es in sachlicher, räumlicher, 
zeitlicher oder personeller Hinsicht, ist originärer Bestandteil der der Normset
zung zugrundeliegenden Gestaltungsentscheidung.

I. Das Internationale Privatrecht als Kollisionsrecht

Mit Blick auf das Internationale Privatrecht (IPR), das die Menge der Rechtsan
wendungsregeln betreffend die zivilrechtliche Wirkungsdimension bezeichnet, 
scheint dieser Befund auf den ersten Blick jedenfalls nicht (mehr) der Rechts
wirklichkeit in Europa zu entsprechen. Zum einen enthält das geltende IPR keine 
Regelungen zum räumlichen Anwendungsbereich, sondern (nahezu) ausschließ
lich Kollisionsnormen. Es geht also gar nicht mehr darum zu bestimmen, welche 
Rechtsordnungen anwendungswillig sind, sondern nur noch darum, eine Aus
wahlentscheidung zu treffen. Offenbar liegt den Regelungen des IPR also die 
Vorstellung einer permanenten Kollisionslage infolge eines unbegrenzten räum
lichen Anwendungsbereiches aller staatlichen Rechtsnormen dieser Welt zugrun
de.12 Zum anderen stammen diese Kollisionsnormen innerhalb der Europäischen 
Union zu weiten Teilen von einem anderen Normsetzer als die Sachnormen, über 
deren Anwendbarkeit sie entscheiden. Während die Ausgestaltung zivilrechtli
cher Normen im Übrigen, mag sie auch teilweise durch EURichtlinien determi
niert sein, Domäne des jeweiligen nationalen Gesetzgebers ist, sind zahlreiche 
der zentralen internationalen Kollisionsnormen13 unmittelbar in EUVerordnun
gen geregelt.14 Damit lässt sich auch schwerlich die Behauptung aufrechterhal
ten, die Bestimmung der Anwendbarkeit einer Norm in grenzüberschreitenden 

11 Vgl. dazu unten Kap.  3 B. I. 3. u. 4. (S. 33 ff.).
12 Vgl. dazu näher unten Kap.  3 B. II. 3. (S.  24).
13 Der Begriff der „internationalen Kollisionsnormen“ bezieht sich nicht auf die Rechts

quelle dieser Kollisionsnormen, sondern auf die Art der von ihnen erfassten Normenkollisio
nen. Auch Regelungen eines nationalen Gesetzgebers werden daher als „internationale Kollisi
onsnormen“ bezeichnet, wenn sie die Auflösung der Kollisionen von Normen unterschiedlicher 
Staaten regeln. 

14 Als Beispiele seien hier nur die Rom IVO, die Rom IIVO, die Rom IIIVO, die EuIns
VO und die EuErbVO genannt. 
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Sachverhalten wäre Teil der der Normsetzung zugrundeliegenden Gestaltungs
entscheidung. Dieser Zustand ist allerdings nicht etwa einer Rückbesinnung auf 
vermeintlich übergeordnete rechtsanwendungsrechtliche Dogmen geschuldet. Er 
ist das Ergebnis einer funktionalen Zergliederung der Normsetzungsbefugnis, 
die wiederum auf gesetzgeberischen Entscheidungen beruht.15

Die Regelungen dieses unionsrechtlich kodifizierten IPR betreffen, wie bereits 
angedeutet, nur die zivilrechtliche(n) Wirkungsdimension(en).16 Streiten sich 
Mandant und Rechtsanwalt über die Honorarforderung, entscheidet ein Zivilge
richt und bestimmt das anwendbare Recht anhand der Rom IVO. Begehrt ein 
Dritter klageweise Schadensersatz vom Rechtsanwalt, etwa wegen eines ver
meintlichen Prozessbetruges, bestimmt das Zivilgericht das anwendbare Delikts
recht nach den Regelungen der Rom IIVO.

II. Das Internationale Berufsordnungsrecht – ein ungeliebtes Findelkind

Keine Aussage treffen die Rom-Verordnungen oder andere EU-Verordnungen 
hingegen zu der Frage, nach Maßgabe wessen Staates Berufsrechts ein deutsches 
Anwaltsgericht im Rahmen eines anwaltsgerichtlichen Verfahrens zu entschei
den hat, ob der Anwalt sich rechtswidrig verhalten hat und deshalb eine Diszip
linarmaßnahme gegen ihn zu verhängen ist.17 Nun mögen einige bereits hier ein
wenden wollen, dass sich diese Frage ja wohl gar nicht ernsthaft stelle, da es hier 
schließlich um Öffentliches Recht gehe und die Anwendung ausländischen Öf
fentlichen Rechts per se ausgeschlossen sei. Diesem Einwand wird später zu 
begegnen sein.18 Doch selbst wenn dem so wäre, also ausschließlich die Anwen
dung des deutschen Berufsrechts in Betracht käme, würde sich damit die Rechts
anwendungsfrage nur dann erübrigen, wenn man im Hinblick auf in Deutschland 
zugelassene Rechtsanwälte sämtliche Vorschriften des deutschen Berufsrechts, 
unabhängig von den konkret bestehenden In und Auslandsbezügen, in jedem 
Fall zur Anwendung bringen wollte. Diese Sichtweise würde jedoch nicht nur 

15 Vgl. dazu auch unten Kap.  3 B. V. 2. b) (S. 74 ff.).
16 Wie oben dargelegt, lassen sich hinsichtlich der Durchsetzungsmechanismen auch inner

halb der zivilrechtlichen Wirkungsdimension Unterscheidungen treffen, etwa zwischen der 
wettbewerbsrechtlichen und der vertragsrechtlichen Dimension. Aus Perspektive des geltenden 
IPR ist eine Untergliederung der zivilrechtlichen Wirkungsdimension wiederum durch die An
wendungsbereiche der einzelnen Rechtsquellen bzw. die Tatbestände der Kollisionsnormen 
vorgegeben. 

17 Das ergibt sich (jedenfalls für das geltende IPR) ebenfalls aus den Bestimmungen über 
den sachlichen Anwendungsbereich der Rechtsquellen und der Reichweite der Tatbestände der 
einzelnen Kollisionsnormen, näher zum Anwendungsbereich der Rom I-VO unten Kap.  7 B. I. 
(S. 311).

18 Vgl. unten Kap.  3 C. III. (S. 86 ff.).
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aufgrund ihrer Pauschalität intuitives Unbehagen wecken, sie wäre weder sach
gerecht19 noch verfassungskonform.20 Es besteht also eine Notwendigkeit, sich 
über das anwendbare Berufsrecht in der ordnungsrechtlichen Dimension Gedan
ken zu machen. 

Wer das nicht so sieht, ist der deutsche Gesetzgeber. Denn geschriebene Rege
lungen zur internationalen Anwendbarkeit des deutschen Berufsordnungsrechts 
finden sich kaum. Den grenzüberschreitend tätigen Rechtsanwalt hat man in 
Deutschland lange Zeit für eine Art Fabelwesen gehalten, eine Fiktion, um lästi
gen EUVorgaben über die Freizügigkeit im Binnenmarkt21 eine Existenzberech
tigung zuzusprechen – jedenfalls aber für ein seltenes Exemplar einer bei der 
Gesetzgebung nicht weiter zu beachtenden Gattung.22 

Doch auch die Rechtswissenschaft zeigte bislang insgesamt eher verhaltenes 
Interesse daran, sich mit Rechtsanwendungsfragen in der ordnungsrechtlichen 
Dimension zu befassen. Aus berufsrechtlicher Perspektive wurden diese Fragen 
vereinzelt aufgegriffen, aber eher halbherzig behandelt.23 Das IPR ist demgegen
über ein (Teil-)Rechtsgebiet, das sich seit Jahrhunderten einer regen Aufmerk
samkeit erfreuen kann, was sich nicht zuletzt darin widerspiegelt, dass Lehrstüh
le an Universitäten, gemeinnützige Forschungsinstitute und renommierte juristi
sche Schriftenreihen das Internationale Privatrecht im Namen tragen. Doch 
befasst sich diese Rechtsanwendungsrechtswissenschaft eben in erster Linie mit 
der zivilrechtlichen Wirkungsdimension und würdigt die ordnungsrechtliche Di
mension allenfalls mit gelegentlichen Seitenblicken.

Und so fristet das Internationale Berufsordnungsrecht sein Dasein als unge
liebtes Findelkind, für das sich keines der Elternteile wirklich verantwortlich 
fühlt.

III. Grundlagen und Perspektive dieser Untersuchung

Das IPR ist ein gut erforschtes Rechtsgebiet. Seit der Neukonzeption im 19. Jahr
hundert haben sich zahlreiche Rechtswissenschaftler damit befasst und ein aus
gefeiltes dogmatisches Fundament gelegt.24 Zudem ist das heutige IPR in weiten 
Teilen recht engmaschig kodifiziert und dort, wo es nicht kodifiziert ist, lässt sich 
regelmäßig zumindest auf weitgehend etabliertes Richterrecht zurückgreifen. 

19 Vgl. unten Kap.  3 D. (S. 103 ff.).
20 Vgl. unten Kap.  4, insbesondere A. IV. (S. 116).
21 Vgl. dazu näher unten Kap.  4 B. VII. (S. 157 ff.).
22 In diesem Sinne (natürlich mit anderer Wortwahl) RegE BT-Drs. 10/3854, S.  27; dazu 

näher und kritisch unten Kap.  4 B. IX. 3. a) (S. 176).
23 Vgl. dazu unten Kap.  2 (S. 11 ff.).
24 So trägt etwa der Beitrag von Schurig, in: Mansel, Internationales Privatrecht im 20. 

Jahrhundert, 2014, S.  5 ff. den Titel: „Das Fundament trägt noch“.
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Insgesamt lässt sich daher ohne Übertreibung festhalten: Im Trilog aus Gesetzge
bung, Rechtsprechung und Wissenschaft wurden die meisten grundlegenden und 
drängenden Fragen geklärt. Natürlich besteht weiterhin Bedarf an Optimierun
gen, Ergänzungen und Aktualisierungen im Lichte sich wandelnder Wertvorstel
lungen und Rahmenbedingungen. Deshalb soll die Berechtigung an gegenwärti
gen und künftigen Forschungen im IPR hier auch gar nicht in Frage gestellt wer
den. Aber niemand kann bestreiten: Das IPR funktioniert.

Von diesem Zustand ist das Internationale Öffentliche Recht (IÖR), zu dem 
auch das Internationale Verwaltungsrecht gehört, das als solches das Internatio
nale Berufsordnungsrecht umfasst, weit entfernt.25 Für diese Untersuchung be
gründet das die Notwendigkeit, sich mit grundlegenden Fragen zu befassen. Um 
den Rahmen des Darstellbaren und das Maß des für den Leser Erträglichen nicht 
zu überschreiten, ist eine Beschränkung der Perspektive erforderlich. So geht es 
(vorrangig) um rechtsanwendungsrechtliche Fragen aus der Perspektive deut
scher Rechtsanwender, und die Antworten werden mit Blick auf die von diesen 
zu beachtenden verfassungs und unionsrechtlichen Rahmenbedingungen ge
sucht. Zudem befasst sich diese Arbeit primär mit dem anwaltlichen Berufsord
nungsrecht. Einige der hier gewonnen Erkenntnisse mögen sich auf das Berufs
recht anderer Berufe übertragen lassen, manche werden generell auf das Interna
tionale Verwaltungsrecht zutreffen und einzelne können wohl ganz grundsätzliche 
Gültigkeit für jegliche rechtsanwendungsrechtlichen Fragen beanspruchen. Teil
weise wird sich das unmittelbar aus der Darstellung ergeben. In der Hauptsache 
ist die Beurteilung, inwieweit die hier gewonnen Erkenntnisse über das anwaltli
che Berufsrecht hinausgehend relevant sind, aber nicht Gegenstand dieser Arbeit. 

1. Die räumliche Begrenzung von Ordnungsnormen 

Zunächst gilt es eine Grundentscheidung zu treffen: Legt man – wie der IPR-Ge
setzgeber mit Blick auf das Zivilrecht – auch in der ordnungsrechtlichen Dimen
sion die Vorstellung räumlicher unbegrenzter Berufsrechtsnormen zugrunde und 
beschränkt die Rechtsanwendungsentscheidung auf eine kollisionsrechtliche 
Auswahlentscheidung oder ist vielmehr zunächst danach zu fragen, ob der kon
kret zu beurteilende Sachverhalt überhaupt vom räumlichen Anwendungsbereich 
der deutschen Berufsrechtsnorm(en) umfasst ist?

Eine grundlegende Richtungsweisung gibt zunächst das Grundgesetz vor, das 
gemäß Art.  1 Abs.  3 GG jedes Handeln deutscher Staatsgewalt an die Grundrech
te bindet und somit jedes staatliche Eingriffshandeln einem Gesetzesvorbehalt 

25 Zu den nicht zahlreichen, aber grundlegenden Untersuchungen zum IÖR und zum Inter
nationalen Verwaltungsrecht, auf die im Rahmen dieser Arbeit auch teilweise zurückgegriffen 
wurde, vgl. unten Kap.  3 Fn.  2.
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unterwirft – unabhängig von etwaigen Auslandsbezügen.26 Daraus folgt zweier
lei: Erstens existiert aus Sicht der deutschen Behörden im Hinblick auf die an
waltliche Berufsausübung mit Art.  12 Abs.  1 GG ein allgemeiner Erlaubnistatbe
stand. Es gibt daher keine logische Notwendigkeit, jedes berufsbezogene Verhal
ten eines Rechtsanwalts mit einem einfachgesetzlichen Ge oder Verbot zu 
erfassen.27 Zweitens stellt jedes staatlich auferlegte Ge oder Verbot einen Grund
rechtseingriff dar, der (mindestens) durch das Verhältnismäßigkeitsprinzip einer 
verfassungsrechtlich vorgegebenen Zweckrationalität unterworfen wird. Die 
räumliche Anwendbarkeit einer Berufsordnungsrechtsnorm ist im konkreten Fall 
nur dann verfassungsrechtlich zu rechtfertigen (und auch nur dann gesetzgebe
risch intendiert), wenn sie vom Normzweck getragen ist.28 Für den Rechtsanwen
der ist die Ermittlung des räumlichen Anwendungsbereiches einer Berufsord
nungsrechtsnorm damit ein Gesichtspunkt der (teleologischen) Auslegung.29 Das 
schließt nicht die theoretische Möglichkeit aus, dass die Auslegung jeder einzel
nen Berufsrechtsnorm ergibt, dass diese ihrem Zweck nach unabhängig von den 
bestehenden In- und Auslandsbezügen Anwendung finden will und dass dieses 
Ergebnis in jedem Fall dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht. Klar 
ist damit aber, dass sich die Frage nach der räumlichen Anwendbarkeit, losgelöst 
von einer etwaig zu treffenden kollisionsrechtlichen Auswahlentscheidung, nicht 
per se erübrigt.

Mit dem Verweis auf das gerne als Schlagwort herangezogene „Territoriali
tätsprinzip“ ist jedenfalls noch keine substanzielle Erkenntnis gewonnen.30 Die 
Vorstellung, (öffentlich-rechtliche) Normen könnten extraterritoriale Sachver
halte per se nicht auf Tatbestandsebene erfassen,31 darf als längst überwunden 
gelten. Versteht man das Territorialitätsprinzip also nicht in diesem Sinne, sagt es 

26 Das schließt Absenkungen des Schutzniveaus aufgrund von Auslandsbezügen nicht aus, 
vgl. näher dazu unten Kap.  4 A. III. (S. 115). Eine Ausnahme der umfassenden Grundrechts
bindung besteht zudem im Hinblick auf ausländische juristische Personen, vgl. dazu näher 
unten Kap.  4 Fn.  25.

27 Darin liegt bereits ein bedeutender Unterschied zur zivilrechtlichen Wirkungsdimension: 
Denn streiten sich zwei Privatpersonen vor Gericht, kann der Fall nur entschieden werden, 
wenn der Sachverhalt irgendeinem Recht unterworfen ist. Anders verhält es sich – jedenfalls 
aus deutscher Sicht – in der ordnungsrechtlichen Dimension. Dabei geht es nicht um die Aus
gestaltung der Beziehung zwischen Einzelnen, sondern um die Einschränkung der tatsächlich 
möglichen Verhaltensweisen Einzelner. Und dank der Grundrechte, die in ihrer Abwehrfunkti
on jedes Eingriffshandeln deutscher Behörden erfassen, gilt: Ist etwas nicht verboten, dann ist 
es erlaubt. Vgl. auch unten Kap.  4 B. VIII. 3. (S. 172 f.) zu der Bedeutung der Grundrechte im 
Hinblick auf die Annahme von Regelungslücken im Internationalen Berufsordnungsrecht. 

28 Vgl. auch unten Kap.  4 A. IV. (S. 116).
29 Vgl. dazu unten Kap.  4, insbesondere B. V. (S. 125 ff.).
30 Ausführlich dazu unten Kap.  3 B. (S. 28 ff.).
31 Zur Blütephase des negativen Territorialitätsprinzips im Sinne einer axiomatischen Be
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zunächst nicht mehr aus, als dass irgendein Bezug zum inländischen Staatsgebiet 
bestehen muss. Bei der Suche nach differenzierten, den gesetzgeberischen Wer
tungen und verfassungsrechtlichen Vorgaben Rechnung tragenden Kriterien zur 
Bestimmung des räumlichen Anwendungsbereiches von Berufsordnungsrechts
normen kann dieser Befund nicht das Ende, sondern nur der Anfang sein.

2. Der räumliche Anwendungsbereich und die räumliche Anwendbarkeit

Die Frage nach dem räumlichen Anwendungsbereich – synonym wird im Fol
genden auch von der räumlichen Reichweite gesprochen – ist nicht dahingehend 
misszuverstehen, als ginge es um eine Bestimmung der physischen Distanz, über 
die eine Norm wirkt. Es geht nicht darum, ein Netz aus Berufsrechtsnormen von 
Deutschland aus über die Weltkarte zu spannen und dann zu ermitteln, ob das 
Netz bis Polen, Russland oder China reicht. Gegenstand dieser Arbeit ist viel
mehr die Herausarbeitung von Kriterien, anhand derer sich beurteilen lässt, ob 
ein grenzüberschreitender Sachverhalt vom Anwendungsbereich einer deutschen 
Berufsrechtsnorm erfasst ist. Diese Kriterien kann man auch als (erforderliche 
bzw. hinreichende) Inlandsbezüge bezeichnen. Der räumliche Anwendungsbe
reich einer Berufsrechtsnorm ist das Ergebnis der Ermittlung der notwendigen 
und hinreichenden Inlandsbezüge. Die räumliche Anwendbarkeit der Norm ist 
das Resultat einer positiven Rechtsanwendungsentscheidung im konkreten Fall.

3. Die Rolle des IPR 

Wurde eben festgestellt, dass das IPR ein gut ausgeforschtes Rechtsgebiet ist, 
liegt es eigentlich nahe, für die folgende Untersuchung dort Anleihen zu nehmen. 
Es wurde allerdings bereits angemerkt, dass sich die Grundkonzeption des mo
dernen IPR als (nahezu ausschließliches) Kollisionsrecht nicht ohne weiteres auf 
das Internationale Berufsordnungsrecht übertragen lässt. Andererseits werden 
sich, gerade wenn es um den Umgang mit dem Aufeinandertreffen der Berufs
ordnungsrechtsnormen verschiedener Staaten geht,32 durchaus Ähnlichkeiten zu 
Konfliktlagen in der zivilrechtlichen Wirkungsdimension zeigen. Zudem finden 
sich in der prall gefüllten Schatzkiste der internationalprivatrechtlichen For
schung Erkenntnisse, die auch über die Lösung von Normenkonflikten hinaus 
Gültigkeit beanspruchen können. Der Übernahme von im Hinblick auf das IPR 
angestellten Überlegungen ist daher zwar mit Vorsicht zu begegnen, sie kann 

grenzung jeglichen staatlichen Handelns auf das eigene Staatsgebiet im 17. und 18. Jahrhundert 
vgl. unten Kap.  3 B. I. 4. (S. 37 ff.).

32 Vgl. dazu unten Kap.  5 (S. 190 ff.).
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aber nicht mit einem Verweis auf (teilweise bloß vermeintliche) Wesensverschie
denheiten pauschal abgelehnt werden. 

Die Herausarbeitung der rechtsanwendungsrechtlichen Kriterien und Rah
menbedingungen im Berufsordnungsrecht erfolgt im Rahmen dieser Untersu
chung also weder in Gänze nach dem Vorbild des IPR noch in einer betonten 
Gegenüberstellung. Vielmehr werden ausgewählte im IPR gewonnene Erkennt
nisse an verschiedenen Stellen aufgegriffen und als Grundlage für weitere Über
legungen herangezogen. 

In seiner originären Funktion wird das IPR schließlich relevant, soweit es um 
die Wechselbeziehung zwischen der ordnungsrechtlichen und der zivilrechtli
chen Wirkungsdimension in grenzüberschreitenden Sachverhalten – namentlich 
um die Auswirkung von Normen des Berufsrechts im engeren Sinne auf die 
Wirksamkeit von Vereinbarungen im Mandatsvertrag – geht.33

C. Gang der Untersuchung

Im Folgenden werden zunächst die (nicht sehr zahlreichen) Ansätze zur Bestim
mung des räumlichen Anwendungsbereiches deutscher Berufsordnungsrechts
normen beleuchtet (Kapitel 2).34 Da sich diese Untersuchung als wenig fruchtbar 
erweisen wird, erfolgt daraufhin eine Grundlagenbildung auf abstrakterer Ebene, 
die sich an den klassischen Topoi der (zwar ebenfalls nicht sehr zahl, aber 
durchaus ertragreichen) Vorarbeiten zum Internationalen Verwaltungsrecht ori
entieren wird (Kapitel 3).35 Dabei geht es unter anderem um die Bedeutung der 
Territorialität im Rechtsanwendungsrecht und um die Frage, ob die Anwendung 
ausländischen Öffentlichen Rechts (seitens deutscher Behörden und Gerichte) in 
Betracht kommt oder per se ausgeschlossen ist. In Kapitel 4 werden die verfas
sungs und unionsrechtlichen Rahmenbedingungen sowie die methodischen 
Eckpfeiler für die Bestimmung des räumlichen Anwendungsbereichs von Be
rufsordnungsrechtsnormen durch den Gesetzgeber und für die Ermittlung dessel
ben durch den Rechtsanwender herausgearbeitet.36 Auch wird in diesem Zusam
menhang beleuchtet, welche gesetzgeberischen Wertungen dem geltenden Be
rufsrecht im Hinblick auf rechtsanwendungsrechtliche Fragen zu entnehmen 
sind. In Kapitel 5 geht es um die rechtliche Erfassung der kumulativen Anwend
barkeit der Berufsrechtsordnungen verschiedener Staaten.37 Die Untersuchung 

33 Vgl. unten Kap.  7 (S. 304 ff.).
34 Vgl. unten Kap.  2 (S. 11 ff.).
35 Vgl. unten Kap.  3 (S. 24 ff.).
36 Vgl. unten Kap.  4 (S. 107 ff.).
37 Vgl. unten Kap.  5 (S. 190 ff.).



Sachregister

Anwendungsbereich 26
ausländisches Öffentliches Recht 97, 214
Auslegungsmittel 122

Berufsrechtsnorm 2
– Eingriffscharakter 113
– räumlicher Anwendungsbereich 186, 188, 

190
Bündelungstheorie 126

CCBERegeln 72, 174
Comitaslehre 39, 41

Datumtheorie 243
Dienstleistungsfreiheit 20

Eingriffsnormen 341
– als Teil des Vertragsstatuts 349
– Begriff 341
– der lex fori 358
– Erfolgshonorarverbot 386
– forumsfremde 363
– potenzielle Doppelqualifikation 355
– Schuldstatutstheorie 351
– Voraussetzungen 342
Einschätzungsprärogative 111
Entpolitisierung des IPR 46
Entterritorialisierung 63
– des Rechts 71
– Digitale Revolution 67
– Europäische Integration 74
– sozialer Räume 64
Erfolgshonorarverbot
– anwaltliche Unabhängigkeit 275
– berufsrechtliche Sanktionen 269
– Eingriffsnorm 386
– Normzwecke 272
– prozessuale Waffengleichheit 281
– räumlicher Anwendungsbereich 283

– Schutz des Mandanten 280
Erfolgshonorarvereinbarung 18, 260
– Formstatut 324
– im deutschen Recht 264
– im schweizerischen Recht 295
Ermessen 152

Formstatut 323

Gebietshoheit 28
Geltungsbereich 26
Gleichwertigkeit der Rechtsordnungen 49
Grenznormen 82
– Einseitigkeit 87, 97
grenzüberschreitende Sachverhalte
– Grundrechtsbindung 115
grenzüberschreitende Tätigkeit
– freiwillige Risikoentscheidung 207
Grundfreiheiten 158

Imperialismus 33
Internationales Berufsverwaltungsrecht 13
Internationales Öffentliches Recht 7
Internationales Privatrecht 9, 311
Internationales Verwaltungsrecht 25
Isolation 32

Kanzleipflicht 176
Kollisionsnormen 82
– ElementKollisionsnormen 126
– Mehrseitigkeit 87
kollisionsrechtliche Auswahlentscheidung  

100
Koordination 32

LotusEntscheidung 60
Lücke (im Gesetz) 169
– allgemeine Handlungsfreiheit 173
– Arten 170



430 Sachregister

– Funktionslücke 171

Metarechtsordnung 86, 126

Nationalität 44
Nichteinmischungsprinzip 58
Niederländische Schule 38
Niederlassungsort 17
Normelemente 125, 127
Normzweckorientierung 21, 108
– Auslegungsmittel 122
– Auslegungsziel 121
– teleologische Auslegung 120

ordre public 398
– Anerkennungsrecht 405
– Berufsrecht 403

Pauschalierungsbefugnis Siehe Typisie
rungsbefugnis

räumlicher Anwendungsbereich 9
– Erfolgshonorarverbot 283
Rechtsanwaltsdienstleistungsrichtlinie 179, 

210, 313
Rechtsanwaltsniederlassungsrichtlinie 93, 

179, 210, 313
Rechtsdienstleistungsgesetz 181
– räumlicher Anwendungsbereich 184
– Schutzzwecke 182
Rechtsfortbildung Siehe Lücke
Rechtswahl 218
– im Berufsrecht 232
– im Internationalen Öffentlichen 

Recht 218, 224
– im Internationalen Privatrecht 220, 317
Regelungshäufungen 191
– Absolute Pflichtenkollisionen 193
– Erfolgshonorar 295
– Erscheinungsformen 192
– formelle 195
– Komplementärregelungen 194
– Koordination 253
– Reaktionsmöglichkeiten 214
– Rechtssicherheit 208
– relative Pflichtenkollisionen 194
– Unionsrecht 209
– verfassungsrechtliche Vorgaben 200

– Zuständigkeitsverzicht 250
Regelungsmangel 255
Regelungsökonomie 104
– Durchsetzungspraktikabilität 106

Sachgerechtigkeit 22
Sachnähe 22
Sanktionierung 78
– durch den Entzug rechtlicher Privilegien  

79
– durch tatsächliche Nachteilszufügung 78
Schutzprinzip 55
Sitz des Rechtsverhältnisses 49
Souveränität 38
SpanierBeschluss 95
Statutenlehre 34

Tätigkeitsort 17, 18, 19, 20, 22, 70
Territorialität Siehe Territorialitätsprinzip
Territorialitätsprinzip 28
– Entterritorialisierung 63
– Rechtsdurchsetzung 77
– Strafanwendungsrecht 52
– Verfall 42
– Völkerrecht 56
Territorium 30, 31
Trennung von Staat und Zivilrecht 92
– Rechtswirklichkeit 95
– Theoretische Einwände 93
Typisierung 139
– Abweichungsfestigkeit 150
– Gesetzgeberische Determinationsdichte  

143
– im engeren Sinne 140, 148
Typisierungsbefugnis 138

Unabhängigkeit, anwaltliche 273
Unionsgrundrechte 165
Unionsrecht 157
– Grundfreiheiten 158
– unionsrechtskonforme Auslegung 166

Verbraucherverträge 331
verfassungskonforme Auslegung 133, 134, 

135, 136
Verhältnismäßigkeit
– Einschätzungsprärogative 111
– Einzelfallumstände 140, 150



431Sachregister

– Ermessen 153
– Gesetzesbindung 143
– gesetzgeberische Abwägungsentscheidung  

144
– Grundlagen 108
– Rechtssicherheit 147
– Wertungsspielraum 113, 145
– Zwecksetzungsbefugnis 112
Vertragsstatut 312
Verweisungsmethode 96, 214
Völkerrecht 57

– extraterritoriales Staatshandeln 59
– genuine link 61

Wirkungsdimensionen 2, 94
– zivilrechtliche 305
Wortlaut 128, 150, 187
– Grenze der Auslegung 130

Zuständigkeitsverzicht 250
Zweigstellenverbot 178


	Cover
	Titel
	Vorwort��������������
	Inhaltsübersicht�����������������������
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis����������������������������
	Kapitel 1: Einführung����������������������������
	A. Die Rechtsquellen und Wirkungsdimensionen des Berufsrechts��������������������������������������������������������������������
	B. Die Funktion und der Zustand des Rechtsanwendungsrechts�����������������������������������������������������������������
	I. Das Internationale Privatrecht als Kollisionsrecht������������������������������������������������������������
	II. Das Internationale Berufsordnungsrecht – ein ungeliebtes Findelkind������������������������������������������������������������������������������
	III. Grundlagen und Perspektive dieser Untersuchung����������������������������������������������������������
	1. Die räumliche Begrenzung von Ordnungsnormen�����������������������������������������������������
	2. Der räumliche Anwendungsbereich und die räumliche Anwendbarkeit�������������������������������������������������������������������������
	3. Die Rolle des IPR���������������������������


	C. Gang der Untersuchung�������������������������������

	Sachregister�������������������

